
PROTOKOLL 
zur Anderung des Abkommens vorn 23. August 1958 

zwischen dem Grofiherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe 

auf dem Gebiet der Steuern vorn Einkommen und vorn Vermogen 
sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern 

Das GroBherzogtum Luxemburg 

und 

die Bundesrepublik Deutschland, 

V O N  DEM WUNSCH GELEITET, ein Protokoll zur Anderung des Abkommens vom 23. August 1958 zwischen dern 
GroRherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen und über 
gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vorn Einkommen und vorn Vermogen sowie der 
Gewerbesteuern und der Grundsteuern, geandert durch das Erganzungsprotokoll vorn 15. Juni 1973 (nachfolgend ,,das 
Abkomrnen" genannt) zu schlieBen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Artikel 23 des Abkornmens erhalt den folgenden Wortlaut: 

lnforrnationsaustausch 

(1) Die zustandigen Behorden der Vertragsstaaten tauschen die lnformationen aus, die zur Durchführung dieses 
Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Ar t  und 
Bezeichnung, die für Rechnung eines Vertragsstaats, eines seiner Lander oder einer ihrer Gebietskorperschaften 
erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem 
Abkommen wiederspricht. Der  lnforrnationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschrankt und gilt für Personen mit 
oder ohne Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten. 

(2) Alle Inforrnationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund 
des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften lnformationen und dürfen nur den Personen oder Behorden 
(einschliei3lich der Gerichte und der Verwaltungsbehorden) zuganglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder 
Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung über Rechtsmittel hinsichtlich der in 
Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behorden dürfen die 
lnformationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die lnformationen in einem offentlichen Gerichtsverfahren 
oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen konnen die lnformationen 
für andere Zwecke verwendet werden, wenn sie nach dem Recht beider Staaten fur diese anderen Zwecke verwendet 
werden konnen und die zustandige Behorde des übermittelnden Staates dieser Verwendung zugestimrnt hat. 

(3) Absatze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

a) für die Erteilung von lnformationen VerwaltungsrnaBnahrnen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) lnformationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses oder des 
anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden konnen; 

c) lnformationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschaftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der offentlichen Ordnung (ordre public) 
widersprache. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemaR diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere Vertragsstaat die ihrn zur 
Verfügung stehenden Moglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat 
diese lnformationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benotigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene 
Verpflichtung unterliegt den Beschrankungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen ist, dass ein 
Vertragssaat die Erteilung von lnformationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches 
lnteresse an solchen lnformationen hat. 






